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Bekanntmachung 
 

 
 

Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Hürth 

am 13.09.2015 
 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.09.2015 das Ergebnis 
festgestellt. 
 
Gemäß §§ 35, 46 b) des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit 
§ 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich hiermit das Ergebnis bekannt: 
 
Wahlberechtigte                 48.176 
Wähler/innen                 21.352 
Ungültige Stimmen                     178 
Gültige Stimmen                21.174 
 
Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Kandidaten: 
 
Dirk Breuer   CDU              11.940 
Stephan Renner  SPD                8.221 
Kurt Martmann  Freie Wähler Hürth                 670 
Rüdiger Reiners  Piraten                  343 
 
Zum Bürgermeister der Stadt Hürth ist somit Dirk Breuer gewählt. 
 
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl 
 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
- die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 
18.10.2015 einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Absatz 1, Buchstaben a) bis c) KWahlG für 
erforderlich halten. Der Einspruch ist dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Hürth, 17.09.2015 
Der Wahlleiter 

 
 
Walther Boecker 


